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Verordnung des Landratsamtes Würzburg über den ge-
schützten Landschaftsbestandteil "Bärental". Gemar-
kune Ochsenfurl. Stadt Ochsenfurt vom 22.09. 1993-

Aufgrund von Art. 12 Abs. I und 3 i. V. m. Art. 9 Abs.
4, Art.45 Abs. I Nr. 4 und Art. 37 Abs. 2 Nr. 3 Bayer. Na-
turschutzgesetz - BayNatSchG - (BayRS 791-l-U), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 16. 07. 1986 (GVBI. S.
135), erläßt das Landratsamt Würzburg folgende, mit
Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 09. 09.
1993, Nr. 820-8632.09-1193 genehmigte Vcrordnung:

$ 1
Schutzgegenstand t

(l) Das Bärental in Ochsenfurl grenzt im Südosten unmit-
telbar an den Siedlungsbereich an und verläuft in Nord-
Süd-Richtung. Als Landschaftsbestandteil geschützt
wird der steile, rvestexponierte Hang und einige in der
Hanglage angrenzende Flächen.

(2)Der geschützte Landschaftsbestandteil hat eine Fläche

, von ca. 10,8 ha und erhält die Bezeichnung "Bärental".

(3)Die Grenzen des geschützten Landschaftsbestandteiles
. ergöben sich aus den Schutzgebietskarten M I : 25.000

und M I : 5.000 (Anlagen I und 2), die Bestandteil die-
ser Verordnung sind. Maßgebend für den Grenzverlauf
ist die innere Kante der Grenzlinie in der Karte M I :
5.000.

$2
Schutzzweck

Zweck des geschützten Landschaftsbestandteiles ist es, das
Gebiet im Interesse des Naturhaushaltes. insbesondere rve-
gen der Tier- und Pflanzenwelt, sowie zur Belebung des
Landschaftsbildes zu erhalten.

Darüberhinaus ist es Zweck dieser Verordnung
- den gut strukturierten Hang mit hohem Biotopwert als

lrbensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu
entwickeln,

- störende Eingriffe zu unterbinden,
- sowohl den Ablauf von Sukzessionsvorgängen als auch

die Durchführung von biotopprägender Schafbewei-
dung äuf Tiockenflächen sicherzustellen.

$3
Verbote

(l) Nach Art. 12 As. 3 i. V. m. Art. 9 Abs. 4 BayNatSchG
ist es verboten, ohne Befreiung den geschützten Land-
schaftsbestandteil zu zerstören oder zu verändern.

(2)Es ist deshalb voi allem verboten,

l. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen,
Ablagerungen, Grabungen, Sprengungen oder Boh-
rungen vorzunehmen oder die Bodengestalt in son-
stiger Weise zu verändern,

2. oberirdisch über den zugelassenen Gemeingebrauch
hinaus oder unterirdisch Wasser zu entnehmen,
Quellaustritte, Wasserläufe, Gräben einschl. deren
Ufer sorvie den Zu- und Ablauf des Wassers oder
den Crundwasserstand zu verändern oder neue Ge-
wässer anzulegen,

3. kbensbereiche (Biotope) der Pflanzen und Tiere zu
stören oder nachteilig zu verändern, insbesondere sie
durch chemische oder mechanische Maßnahmen zu
beeinflussen

4. Bäume, Sträucher sowie sonstige Pflanzen oder
Pflanzenbestandteile jeglicher Art einzubringen, zu
entfernen oder zu beschädigen,

5. Tiere auszusetzen, freilebenden Tieren nachzustel-
len, diese Tiere zu beunruhigen, zu fangen oder zu
töten, Brut- und Wohnstätten oder Gelege solcher
:Iiere zu stören, fortzunehmen oder zu beschädigen,

6. die Flächen zu güllen, zu entsteinen, aufzuforsten,
umzubrechen, in Ackerland umzuwandeln oder
Koppeltierhaltung zu betreiben,

7. bauliche Anlagen i. S. der Bayer. Bauordnung -

BayBO - zu errichten, zu ändern (oder deren Nut-
zungzv ändern), lritungen zu errichten oder zu ver-
legen, Straßen, Wege, Plätze, Pfade neu anzulegeri
oder bestehende zu verändern sowie Bild-' oder
Schrifttafeln anzubringen,

8. Feuer zu machen, das Gelände zu verunreinigen so-
wie Sachen jeder Art aufzustellen, anzubringen oder
zu lagern,

9. mit Fahrzeugen aller Art zu fahren oder diese dort
abzustellen, ausgenommen die Grundeigentümer
oder sonstigen Berechtigten,

l0.zu zelten, zu lagern, Modellspielgeräte fliegen oder
fahren zu lassen, mit Hängegleitern zu starten sowie
Drachen o. ä. Gebilde fliegen zu lassen,

ll.Haustiere frei laufen zu lassen,

12.lÄrm zu verursachen,

l3.eine andere als die nach $ 4 dieser Verordnung zuge-
lassene wirtschäftl iche Nutzuns auszuüben.

s4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten nach $ 3 Abs. I und 2
dieser Verordnung sind:

l. die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie Aufgaben
des Jagdschutzes; die Errichtung von Jagdkanzeln und
Wildfutterstellen - mit Ausnahme der Fütterung in
Notzeiten (Art. 43 AbS. 3 Bayer. Jagdgesetz) - bedarf
des Einvernehmens mit der unteren Naturschutzbehör-

. de; bei Fütterungen in Notzeiten ist das Benehmen mit
der unteren Naturschutzbehörde herzustellen,

2. die sachgemäße, forstl iche Bodennutzung auf den bis-
her forstwirtschaftl ich senutzten Flächen Fl.-Nrn. 2052
bis 2064/2,

3. der Betrieb, die Unterhaltung, die Wartung und die Re-
paratur der bestehenden Energieversorgungs-, Wasser-
versorgungs- und Fernmeldeanlagen,

4. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schil-
dern,  d ie auf  den Schutz oder  d ie Bedeutung des Gebie-
tes hinweisen, oder von Wegemarkierungen, Warnta-
feln, Ortshinweisen, Sperrzeichen oder sonstigen Ab-
sperrungen,  wenn d ie Maßnahme auf  Veranlassung
oder mi t  Zusl immuns der  unteren Naturschutzbehörde
erfo lgt ,
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5. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Schutzge-
bietes notwendigen und von der unteren Naturschutz-
behörde angeordneten oder zugeiassenen Über-
wachungs-, Schutz- und Pflegemaßnahmen,

6. die ordnungsgemäße Unterhaltung des Bärentalgrabens
sowie die Bewirtschaftung der anschließenden Ufer-
streifen in angemessener Breite,

7. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen Gefahr ftir lrben, Gesund-
heit oder bedeutende Sachwerte erforderlich sind,

8. Erhaltungsmaßnahmen an den bestehenden Garten-
häusern; im übrigen gilt $ 3 Abs. 2 Nr. 7.

ss
Befreiung

(l) Von den Verboten und Beschränkungen nach $ 3 dieser
Verordnung kann im Einzelfall eine Befreiung erteilt

. werden, wenn

l. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die
Genehmigung erfordern oder

$ 6
Ordnungswidrigkeiten

(l) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 3 BayNatSchG kann mit einer
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem Verbot
des $ 3 Abs. I und $ 3 Abs. 2 der Verordnung zuwider-
handelt.

(2)Nach Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit eirler
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollzieh-
baren Auflage zu einer Befreiung nach $ 5 Abs. I der
Verordnung nicht nachkommt.

$ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Täge nach der amtlichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt des landkreises Würzburg in
K raft.

Würzburg, den 22.09. 1993
l-andratsamt Würzburg
Dr. Schreier Landrat

die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht
beabsichtigten Härte führen würde und die Abwei-
chung mit den öffentl ichen Belangen im Sinne des
Bayer. Naturschutzgesetzes, insbesondere mit dem
Schutzzu'eck des geschtitzten landschaftsbestand-
teiles. vereinbar ist oder

die Befolgung des Verbots zu einer nicht gewollten
Beeinträchtigung von Natur und landschaft führen
würde.

(2)Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist das Landrats-
amt Würzburg als untere Naturschutzbehörde.

Karte M I :25.000 (TK6326)
5.000 (Nw 73-46, NW 73-47)

2 . Anlagen:
I topographische
l F l u r k a r t e M l :

L A N D R A T S A M T Dr. Schreier. landrat

r l

D r u c k :  S c h n e l l d r u c k  W i n o e n f e l d .  O c h s e n l u n
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Arntsblatt
DES LANDKREISES WURZBURG

23. Jahrgang 15. November 1993 Nummer 32

Inhal t :

Sitzung des Kreistages

Sitzung des Ausschusses für das Krankenhaus und die
A-ltenheime

_. Verordnung zur Andenrng der Verordnung des l_andrats-
amtes Würzbuig über den geschützten landschaftsbe_
standteil "Bärental", Gemarkung Ochsenfurt, Stadt
Ochsenfurr (Amtsblatt v. 24. 09.93, Nr. 27, S. 99) vom
21 .10 .  1993

Verordnung des Landratsamtes Würzburg über den ge_
schützten tandschaftsbestandteil 'Alandsgrund', in din
Gemarkungen Randersacker und Würzburg vom 03. ll.

_ 1993

Nr. BdL - 014 - 93
Sitzung des Kreistages

Die nächste Sitzung des KreiStages findet am

Montag, 22. November 1993,9.00 Uhr,
in der Landwirtschaftsschule Würzburg,

von-Luxburg-Straße 4 (Speisesaal),
statt.

Offentlich:
Tägesordnung:

l. Verleihung der Kreisplakette
2. Vcreidigung eines neuen Kreistagsmitglieds
3. Anderung der Ausschußbesetzune -l
4. Einführung eines Schulversuchs in de. Staatl. Real-

schule Höchberg
5. Kreisalten- und pflegeheim Würzburg;

- Fortsetzung der Sanierungsmaßnabmen 4. BA
6. V_erkehrsplanung für Stadt und l_a,ndkreis Würzburg

(Information und Entgegenahme von Anregungen)
7. Abfallwirtschaftskonzept des l_andkreises

a) Zuständigkeitsfragen
- Anrrag der SpD-Kreistagsfraktion

b) Wertstoffsammelstellen
8. Neufestsetzung abfallwirtschaftlicher Gebühren

a) Biomüllgebühren
b) Wertstoffumlage
c) Restmüllgebühren

9. Ubertragung der Beseitigungspflicht für Erdaushub
an den Markt Reichenberg und die Gemeinde
Hauscn

10.  Antrag der  Gemeinde Vei tshöchheim auf  Tei ler laß
der \\rertstoffumlaee

l l .  Anderung der  F le i ichhygienegebt ihrensatzung
12.  Über-  und außerplanmäßige Ausgaben
13.  Anderung von Gemeinde- und landkreisgrenzen
I4.  Festste l lung der  Jahresrechnuns l99l
I 5 .  Sons t i ces

Nr. BdL - 014.4-93
Sitzung des Ausschusses für das Krankenhaus und die
Altenheime

Die nächste Sitzung des Ausschusses für das Krankenhaus
und dib Altenheime findet am

Donnerstag, 25. November 1993, 14.00 Uhr,
im Kreisalten- und Pflegeheim Würzburg, .

Zcppelinstra ße 67, Speisesaal,
statt.

Ö6entUcn
Thgesordnung:

Kreisalten- und Pftegeheim Würzburg
l. Haushalts- und Stellenplan 1994
2. Sonstiges

Kreiskrankenhaus Ochsenf urt
l. Jahresbericht l99Z
2. Wirtschaftsplan, Siellenplan und Stellenübersicht 1994
3. Bekanntgabe einer Eilentscheidung über die Beschaf-

fung einer Röntgenanlage
4. Sonstiges

Kreisalten- und Pflegeheim Aub
l. Jahresbericht 1992
2. Haushaltsplan, Stellenplan und Stellenübersicht 1994

.Az.: lY /6-773-Sch l4l91 !- 
'

'Verordnung 
zurAndcflrnq der Verordnuns des Landrats-

amtes Würzburg über den geschützten Landschaftsbe-
standteil "Bärental", Gemarkung Ochsenfurt, Stadt Och-
senfurt (Amtsblatt vom 24.09. 1993,.Nr. 27, S. 99) vom
21.  10.  1993

(l) Die in g I Abs. f uufg.fSui.re und in der Anlage 2 der
Rechtsverordnung des I-andratsamtes Würzburg über
den geschützten l-andschaftsbestandteil "Bärental",
Gemarkung Ochsenfurt, Stadt Ochsenfurt vom 22.
09. 1993 veröffentlichre Schutzgebietskarte M l:5.000
wird durch die in Anlage I zu dieser Verordnung beige-
fügte Karte M l:5.000 ersetzt.

(2) Maßgebend für den Grenzverlauf ist die innere Kante
der Grenzlinie in der Karte M l:5.000.

$2
Diese Verordnung tritt am Täge nach der amtlichen Be-
kanntrnachung im Amtsblatt des [^andkreises Würzbure in
Kraf t .

Wi i rzburg,  21.  10.  1993
LANDRATSAMT WÜRZBURG
Dr. Schreier, l.andrat

An lage :  I  F lu rka r re  M  l : 5 .000  (Nw 73_46 ,  Nw 73_47 )

Ee,bllbunr. 'u ,4;7s6/o / tVr ; 22/24. as.?J
<./ </



$u $

- .  
- t ' -

6213

iozg
-a i  0

203r/,

TI
I

a
-/

mlrkrrtoM,l : 5.00O fK. 6326
Auc$hniü aurN$l:73 -46 und li[W 73 - 47

Verordnung vm 21.10.t993 anrAndcrung dcr Vcrodnung
dcr I^andratcafitcsWOczburg übar dclr gcrchtttztca lrnd.
rchaftrbcctandtoil Tlürtilthl', Cqn*mg Ochrcnfirt Stadt
Ochsnfut, Laudkmir Wttrzburg
(6sc'lztAnhgo 2 dc Vcrordnmg vom 22.09.1993, Amtsblsü
dos T ardksims Wür?hrg vm 24.09.1993, Nr. 27,Srita lü2)

Amtsbhüdcsl,andkßig WUrzburg vom 15. 11. 93 Nr. 32

Sohutrgotftt

Dic Krrtc fucBcctarxttcil dcr gcnanntan Vcrordnung.

IÄI{DRAT SAI\,TT WÜRBUNC

tt"

'^'1,,n ' ."t o

/

e

;L/'
lt",
1."-,

a

Dr. Schraior, Landrat -  I l 2  -


